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Leitsätze Zum Vollbeweis der Exposition von
Küchenpersonal gegenüber Asbest bei
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1950er Jahren nebst Backofen)  
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1. Instanz

Aktenzeichen S 1 U 90/14
Datum 10.11.2015

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 205/18
Datum 28.06.2022

3. Instanz

Datum -

I.Â Â  Â Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Kassel vom
10. November 2015 wird zurÃ¼ckgewiesen.
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II.Â Â  Â Die Beteiligten haben einander keine Kosten zu erstatten.

III.Â Â  Â Die Revision wird nicht zugelassen.
â��

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin begehrt als Rechtsnachfolgerin ihres 1957 geborenen und 2015
verstorbenen Ehemannes, des Versicherten B. A., die Feststellung einer
Berufskrankheit (BK) nach der Nr. 4105 der Anlage 1 der Berufskrankheiten-
Verordnung (BKV) â�� durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des
Bauchfells oder des Perikards â�� (BK 4105).

Der verstorbene Versicherte war wÃ¤hrend seines gesamten Berufslebens als Koch
tÃ¤tig. Seine Ausbildung begann er am 1. August 1973 im alten Hotel D. in C-Stadt
und beendete diese am 22. Juni 1975. Dem schloss sich vom 1. Juli 1975 bis 31.
Dezember 1975 eine TÃ¤tigkeit im E., D-Stadt, an. Ab 10. Januar 1976 bis 31. Juli
1976 war der Betroffene im Gasthaus F., E-Stadt, ebenso wie bereits zuvor als
Commis de cuisine tÃ¤tig. Seinen Grundwehrdienst leistete der Betroffene seit 1.
Oktober 1976 in der Kaserne in F-Stadt, danach beim Flottenkommando in F-Stadt.
Auch dort war der Betroffene als Koch tÃ¤tig. Dem schloss sich vom 1. Januar 1978
bis 4. Februar 1978 eine TÃ¤tigkeit als Koch im Restaurant G. in C-Stadt an. Sodann
war er vom 1. MÃ¤rz 1978 bis 30. April 1978 im Restaurant H. in C-Stadt tÃ¤tig.
Vom 1. Mai 1978 bis 23. Mai 1978 war er tÃ¤tig im Restaurant J. in C-Stadt, im
Anschluss vom 24. Mai 1979 bis 4. Juli 1979 im Hotel K., Newquai, England. Ab dem
15. Juli 1979 war er als Schiffskoch auf dem Segelschiff L. und im Anschluss ab 24.
MÃ¤rz 1980 bis 15. Juli 1980 als Koch in dem gastronomischen Betrieb M. GmbH in
C-Stadt tÃ¤tig. Der Belegschaft des Hotel D. gehÃ¶rte er dann vom 20. Juli 1980 bis
14. Juni 1981 wieder an. AnschlieÃ�end war er bis 12. September 1982 im
Schlosshotel N. in C-Stadt tÃ¤tig. Ab 11. Oktober 1982 bis 30. September 1984 war
er KÃ¼chenchef im Hotel Stadt G-Stadt und im Anschluss ab 1. Oktober 1984 bis
30. April 1985 KÃ¼chenmeister im Restaurant O. in C-Stadt. KÃ¼chenmeister war
der Versicherte auch vom 1. Mai 1985 bis 5. Oktober 1986 im Hotel P. in H-Stadt,
KÃ¼chenmeister und DiÃ¤tkoch vom 1. Dezember 1986 bis 31. August 1996 im
ASB Altenzentrum in J-Stadt. Sodann fÃ¼hrte er selbstÃ¤ndig die Kantine der
Gartenbau-BG vom 1. September 1996 bis 31. Oktober 2000. Vom 1. November
2000 bis 30. April 2001 war er im Altenheim Q. tÃ¤tig und vom 10. Mai 2001 bis 14.
September 2002 im Hotel Schloss R. in K-Stadt, zuletzt als KÃ¼chenmeister. Ab
dem 15. September 2002 war er KÃ¼chenmeister bei der S.-BeschÃ¤ftigungs-
Gesellschaft in K-Stadt.Â 

Im der zweiten HÃ¤lfe des Jahre 2012 wurde bei dem Versicherten ein epitheloides
Pleuramesotheliom diagnostiziert (Arztbriefe der UniversitÃ¤tsmedizin GÃ¶ttingen
vom 4. Dezember 2012, vom 10. Dezember 2012, vom 23. Oktober 2012, vom 25.
Oktober 2012, vom 26. November 2012, Befundbericht vom 21. November 2012.
Am 13. November 2012 erfolgte durch die UniversitÃ¤tsklinik GÃ¶ttingen, Klinik
fÃ¼r Thorax-, Herz- und GefÃ¤Ã�chirurgie, die Ã¤rztliche Anzeige bei Verdacht auf
eine Berufskrankheit nach der Nr. 4105.
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Durch Anfragen der Beklagten bei den Arbeitgebern des Versicherten bzw. deren
Nachfolgern konnte ein beruflicher Kontakt mit Asbest nicht ermittelt werden. Die
S.-BeschÃ¤ftigungs-Gesellschaft teilte mit, als Koch habe der Betroffene keinen
Asbest-Kontakt gehabt; weitere Angaben kÃ¶nnten nicht vorgenommen werden.
Das Q. C-Stadt teilte mit, der Betroffene sei nur mit Lebensmitteln und
KÃ¼chenausstattung in Kontakt gekommen. Einen Kontakt verneinte auch das
Altenzentrum des Arbeiter Samariter Bundes J-Stadt. Hinsichtlich des Hotels D. teilte
der neue EigentÃ¼mer mit, dass Ã¼ber das ehemalige Hotel keine Unterlagen
mehr vorlÃ¤gen. Das Hotel E. in D-Stadt teilte mit, dass der neue Besitzer keine
Angaben vornehmen kÃ¶nne. Die GaststÃ¤tte F. in E-Stadt sowie auch die H. GmbH
in C-Stadt erteilten, soweit ersichtlich, keine Auskunft. Das Restaurant M. war
postalisch nicht erreichbar. Das Schlosshotel N. teilte mit, dass der neue Besitzer
keine Angaben erteilen kÃ¶nne. Das Hotel Stadt G-Stadt teilte mit, es lÃ¤gen keine
Unterlagen mehr Ã¼ber die BeschÃ¤ftigungszeit vor. Das Schlosshotel R. in K-Stadt
teilte am 11. Januar 2013 mit, der Betroffene habe mit Asbest in der KÃ¼che keinen
Kontakt gehabt. Was den Schulschiffverein T. betrifft, war das betroffene Schiff
nicht mehr zu ermitteln. BezÃ¼glich der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit des Versicherten
wird von Seiten der LBG C-Stadt ein Asbest-Kontakt ausgeschlossen; das GebÃ¤ude
der Gartenbau-BG, in dem sich auch die Kantine befunden habe, in welcher der
Versicherte als selbstÃ¤ndiger PÃ¤chter (Koch) gearbeitet habe, sei 1992 neu
gebaut worden.

Der Versicherte selbst machte die Asbestexposition bei einem einzelnen
besonderen Ereignis fÃ¼r seine Erkrankung verantwortlich, und zwar bei dem
SÃ¤ubern der Ã�fen nach einem Brand wÃ¤hrend seiner Lehrzeit in der
HotelkÃ¼che des Hotels D. Nach einer Stellungnahme des dazu ermittelnden
Technischen Aufsichtsdienstes (TAD) der Beklagten vom 20. Februar 2013
konkretisierte der Versicherte dieses Ereignis wie folgt:
â��Das o. g. Hotel [1] war baulich angeschlossen an eine Diskothek: Nach einem
Schwelbrand in der Diskothek, welcher â�� aufgrund der baulichen Gegebenheiten
â�� auch auf das Hotel Ã¼bergegriffen war, waren Teile des Hotels wie auch die
KÃ¼che verruÃ�t. Der Versicherte hatte als Auszubildender, zusammen mit
anderen Kollegen die komplette KÃ¼che zu reinigen. Er musste damals mit Hilfe
einer Spachtel den RuÃ� entfernen/abkratzen. U. a. musste auch der damals
verwendete groÃ�e Gasofen (GasbackrÃ¶hre mit Backflamme; zum Herrichten von
Rehkeule, Lammkeule etc.) gereinigt werden. Nach der Erinnerung des Versicherten
standen am Ofen teilweise Bleche offen; dort aber auch beim AnzÃ¼nden des
Ofens, dazu musste eine Klappe geÃ¶ffnet werden, konnte man etwa 5 cm dickes,
gelbliches lsolations-Material sehen. Die gleiche Farbe soll auch das Material an
bzw. unter den (Abdeck)-Blechen gehabt haben. Ob es sich bei diesem Material um
Asbest gehandelt hatte, konnte der Versicherte nicht angeben. Angaben zum
Hersteller des Ofens etc. sind dem Versicherten nicht mehr bekannt; in diesem
Zusammenhang erwÃ¤hnte der Versicherte den ehemaligen Unternehmer, die U.
KG in L-Stadt. Die Reinigungsarbeiten wurden nach den Erinnerungen des
Versicherten etwa im FrÃ¼hjahr 1974 durchgefÃ¼hrt. Das o. g. Hotel soll
zwischenzeitlich â��ziemlich heruntergekommenâ�� und zeitweise geschlossen
gewesen sein, wurde zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt komplett renoviert sowie
teilweise entkernt, und in 2010 neu erÃ¶ffnet, unter gÃ¤nzlich anderer
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GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung.â��

In der zusammenfassenden Beurteilung fÃ¼hrt der TAD in seiner Stellungnahme
aus, Recherchen bei einer â��U. KG in L-Stadtâ�� hÃ¤tten zu Nachfragen bei einem
Vertrieb fÃ¼r GroÃ�kÃ¼chen und letztlich bei der Firma V. gefÃ¼hrt. Nach den
Angaben dieses Unternehmens habe sich ergeben, dass Ã¤ltere Produktkataloge
(aus den 70er Jahren) sehr wohl existierten, diese jedoch keine Informationen
Ã¼ber verbaute Materialien, schon gar nicht asbesthaltige Materialien,
beinhalteten. Produktionsunterlagen o. Ã¤. aus dem entsprechenden Zeitraum
lÃ¤gen nicht vor, da entsprechende GerÃ¤te eine durchschnittliche â��Laufzeitâ��
bzw. Abschreibung nach etwa 20 Jahren erfahren wÃ¼rden. Ã�ltere Mitarbeiter aus
den Bereichen Produktion und Service hÃ¤tten ebenfalls keinerlei Hinweise auf
Asbest in solchen KÃ¼chengerÃ¤ten/-maschinen geben kÃ¶nnen.Â 

Nach Einholung einer beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme von Dr. W., die das
Vorliegen eines Pleuramesothelioms bei dem Versicherten medizinisch als gesichert
ansah, sowie nach Einholung einer Stellungnahme des Landesgewerbearztes beim
RegierungsprÃ¤sidium Darmstadt lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 27. Mai
2013 die Anerkennung einer BK nach Nr. 4105 bei dem Versicherten ab; der
Nachweis eines Asbestkontaktes sei nicht erbracht.

Der Versicherte erhob am 10. Juni 2013 Widerspruch und fÃ¼hrte erneut aus, dass
er wÃ¤hrend seiner Ausbildung zum Koch 1973 bis 1975 im Hotel D. in C-Stadt
Kontakt mit Asbest gehabt haben mÃ¼sse. Alle deutschen Herde- und Ofenbauer
hÃ¤tten Asbest als Isoliermaterial in BackÃ¶fen zu dieser und frÃ¼herer Zeit
verwendet. Das Hotel sei 1953 fertiggestellt und in Betrieb genommen worden,
nicht nur die Verkleidung des Backofens habe aus Asbest bestanden, es seien im
Betrieb auch Asbesthandschuhe verwendet worden. Mitauszubildende von damals
kÃ¶nnten sich an diese Handschuhe erinnern.

Die Beklagte holte eine weitere Stellungnahme des TAD (Dipl.-Ing. JX.) vom 23. April
2014 zur Arbeitsplatzexposition ein, in der dieser ausfÃ¼hrte, auch aufgrund der
weiteren Ermittlungen durch Erhebung der Personenangaben der Zeugen AX. und
BX., frÃ¼here Ausbildungskollegen des Versicherten im Hotel D. GmbH, der
Mitarbeiter CX. und DX. aus dem Vertrieb bei der Firma V., des Zeugen GX., Leiter
des Bereichs Technische Auftragsabwicklung bei der Firma V., sowie des Dr. EX.,
Leiter des Fachbereichs chemische und biologische Einwirkungen bei der DGUV, sei
der Nachweis eines Asbestkontaktes nicht erbracht.

Die Beklagte wies den Widerspruch des Versicherten daraufhin mit
Widerspruchsbescheid vom 25. April 2014 zurÃ¼ck.

Der Versicherte hat am 23. Mai 2014 Klage beim Sozialgericht Kassel (Sozialgericht)
erhoben.Â 

Das Sozialgericht hat den Versicherten in einer Sitzung vom 9. Dezember 2014 zur
Arbeitsplatzexposition persÃ¶nlich angehÃ¶rt und sodann bei verschiedenen
Stellen, wie dem Deutschen Museum, dem Museum Industriekultur, der Stiftung
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Warentest und dem Dipl.-Ing. FX. AuskÃ¼nfte erbeten, ob in den frÃ¼hen 1950er
bis zu den spÃ¤ten 1970er Jahren in Hotels und Gastronomiebetrieben benutzte
BackÃ¶fen (GlÃ¼hplattenherde) als Isolationsmaterial regelmÃ¤Ã�ig Asbest
enthalten hÃ¤tten und ob dies auch fÃ¼r zum Betrieb dieser Ã�fen erforderliche
Schutzhandschuhe gelte. Eine entsprechende Anfrage hat das Sozialgericht an die
Firma V. gerichtet. Die Stadt Kassel â�� Amt Feuerwehr â�� hat das Sozialgericht
zudem im Hinblick auf einen Brand am 8. Juni 1974 im GaststÃ¤ttenbetrieb D. nach
etwaigen Erkenntnissen zum Vorkommen von Asbest befragt. Die Firma V. Food
Service Equipment teilte am 28. Januar 2015 mit, nach Auskunft des dienst-
Ã¤ltesten Mitarbeiters (Firmeneintritt 1970) sei zur Isolierung sog. gasbetriebener
GlÃ¼hplattenherde Schamott und nicht Asbest verwendet worden; laut Auskunft
dieses Mitarbeiters habe es keine Schutzhandschuhe mit Asbest gegeben.

Dipl.-Ing. FX. erteilte unter dem 6. Januar 2015 die gutachterliche Stellungnahme,
die WÃ¤rmeisolation der genannten Ofentypen habe aus feuerfesten Steinen (in der
Regel Schamott-Steinen) bestanden. Da der Betrieb dieser Ã�fen diskontinuierlich
gewesen sei, hÃ¤tten in den technisch erforderlichen Dehnungsfugen der Steine-
Auskleidung der Ã�fen Asbestprodukte in Form von Streifen, BÃ¤ndern und
SchnÃ¼ren eingebaut werden mÃ¼ssen. Die Asbestprodukte hÃ¤tten die
Eigenschaft, dass sie bei Druckbelastung komprimiert wÃ¼rden und bei Entlastung
wieder ihre alte Form annÃ¤hmen. Die TÃ¼ren und Klappen der Ã�fen seien durch
in eine Nut eingelegte AsbestschnÃ¼re abgedichtet gewesen. Eine
Asbestexposition habe nur bei der Herstellung der Ã�fen, gegebenenfalls auch fÃ¼r
die Monteure der Ofenfirmen bestanden, wenn die Ã�fen vor Ort montiert worden
seien oder beim Abriss der Ã�fen. Beim Betrieb dieser Ã�fen habe fÃ¼r das
Personal der Gastronomiebetriebe keine Asbestexposition bestanden.

In KÃ¼chen sei es durchaus Ã¼blich gewesen, Asbestplatten zum Abstellen von
heiÃ�en TÃ¶pfen zu benutzen. Ab Anfang der 80er Jahre sei die Verwendung von
Asbest im Ofenbau eingestellt worden. Das Tragen von Schutzhandschuhen aus
Asbest halte er in einem Gastronomiebetrieb fÃ¼r sehr unwahrscheinlich. Asbest
sei ein natÃ¼rliches, faseriges Gestein, welches mechanisch aufgebrochen werde,
wobei aus einigen Asbestarten Fasern gewonnen wÃ¼rden, aus denen textile
Gewebe hergestellt worden seien. Aus diesen A-Geweben sei in groÃ�em Umfang
Hitzeschutzkleidung gefertigt worden. Die A-Hitzeschutzkleidung sei zum Schutz vor
Hitzestrahlung, heiÃ�en OberflÃ¤chen (Ã¼ber 400 Grad) und bei flÃ¼ssigen
Metallspritzern benÃ¶tigt worden. Ab Mitte der 80er Jahre sei die Asbest-
Hitzeschutzkleidung auch in der Eisen-, Stahl- und NE-Metall-Industrie durch
asbestfreie Produkte ersetzt worden. In den Gastronomiebetrieben habe es zu
keiner Zeit Arbeitsbedingungen gegeben, die den Einsatz von Asbest-Handschuhen
erfordert hÃ¤tten. Im Kapitel Berufe und TÃ¤tigkeiten des BK-Reportes 1 aus 2013
â��Faserjahreâ�� wÃ¼rden Gastronomiebetriebe mit mÃ¶glicher Asbestexposition
nicht genannt. Sollte bei Erstellung der Arbeitsanamnese das Tragen von
Asbesthandschuhen genannt werden, so sei diese AusÂ¬sage gezielt zu
hinterfragen, allerdings sei die Verwendung von Asbest-Handschuhen im Einzelfall
entgegen jeder fachlichen Grundlage nicht auszuschlieÃ�en. In der Regel wÃ¼rden
Asbest-Hitzeschutzhandschuhe als FÃ¤ustlinge mit Daumen hergestellt. Die
Herstellung von Fingerling-Handschuhen aus Asbestgarnen sei mÃ¶glich, aber
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problematisch, weil an den vielen Beugestellen dieser Handschuhe die
Gesteinsfaser Asbest schnell breche und dadurch die Gebrauchsdauer nur minimal
sei. Asbest-Handschuhe seien seit ca. 30 Jahren nicht mehr auf dem Markt. Bilder
kÃ¶nne er nicht zur VerfÃ¼gung stellen.

Die Ã¼brigen von dem Sozialgericht angeschriebenen Stellen konnten keine
AuskÃ¼nfte erteilen, da sie nicht (oder nicht mehr) Ã¼ber entsprechende
Informationen verfÃ¼gten.

Der Versicherte ist wÃ¤hrend des Klageverfahrens am 25. Mai 2015 verstorben;
seine Ehefrau hat das Verfahren als Rechtsnachfolgerin weitergefÃ¼hrt.

Mit Urteil vom 10. November 2015 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Zur
BegrÃ¼ndung hat das Sozialgericht in den EntscheidungsgrÃ¼nden ausgefÃ¼hrt,
eine berufsbedingte Exposition gegenÃ¼ber Asbest sei nicht im Vollbeweis
gesichert. Ein Pleuramesotheliom sei zwar Ã¼berwiegend (ca. 70 bis 80 Prozent)
asbestinduziert und ein berufsbedingtes und BK-relevant erhÃ¶htes Risiko fÃ¼r
diese Erkrankung bereits bei einer Exposition gegenÃ¼ber etwa 0,1 Faserjahren
anzunehmen. Dies zugrunde gelegt, sei das Ereignis (der Brand) im Hotel D.
durchaus geeignet gewesen, einen beruflichen Kontakt anzunehmen. Indes sei das
Gericht nicht Ã¼berzeugt, dass der Versicherte tatsÃ¤chlich Asbeststaub
ausgesetzt gewesen sei. Nach den von dem Gericht eingeholten AuskÃ¼nften des
Dipl.-Ing. FX. und der Firma V. kÃ¶nne nicht davon ausgegangen werden, dass die
konkreten Herde zwingend mit Asbestmaterialien aufgebaut waren. Entsprechendes
gelte fÃ¼r die behauptete Verwendung von Asbesthandschuhen. Hier habe
Dipl.-Ing. FX. darauf hingewiesen, dass diese grundsÃ¤tzlich eher ungeeignet
gewesen sein dÃ¼rften fÃ¼r den tÃ¤glichen Einsatz am Herd. Hinzu komme, dass
der Versicherte im Rahmen der medizinischen Behandlung in der UniversitÃ¤ts-
medizin GÃ¶ttingen ausweislich des Befundberichtes vom 31. Oktober 2012
angegeben habe, im privaten Bereich bei Abdeckarbeiten Kontakt zu
Asbestfaserplatten gehabt zu haben.

Gegen das ihr am 18. November 2015 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 7.
Dezember 2015 Berufung beim Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt
eingelegt und ihr Begehren auf Anerkennung einer BK Nr. 4105 bei ihrem
verstorbenen Ehemann weiterverfolgt. Sie hebt nochmals hervor, zur Ermittlung der
Exposition ihres Ehemannes sei nicht lediglich die typische TÃ¤tigkeit des
KÃ¼chenbetriebes zu erforschen, sondern vielmehr der konkrete Einzelfall mit
Gewichtung auf die Reinigung nach dem Brandfall, insbesondere mit
â��Schabernâ�� am Ofen selbst.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts Kassel vom 10. November 2015 sowie den Bescheid
der Beklagten vom 7. Mai 2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.
April 2014 aufzuheben und bei ihrem verstorbenen Ehemann, dem Versicherten B.
A., eine Berufskrankheit nach der Nr. 4105 der Anlage 1 der BKV festzustellen,
hilfsweise zu ermitteln, ob die Mineralwollen, die nach der Aussage des Zeugen GX.
fÃ¼r die GlÃ¼hplattenherde bzw. Backofen als Isoliermaterial verwandt worden
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sind, Asbestfasern enthalten haben.Â 

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend.

Der Senat hat zunÃ¤chst ein Gutachten von Dr. rer. nat. EX., Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV), Institut fÃ¼r Arbeitsschutz (IFA), Fachbereich 2
(Chemische und biologische Einwirkungen, StÃ¤ube â�� Fasern) zu den Fragen
eingeholt, ob bei der Fertigung des Ofens â��Salamanderâ�� der Firma â��HX.â��
Asbest verwendet wurde, ob ein Asbestkontakt des KÃ¼chenpersonals bei normaler
Benutzung des Herdes vorstellbar sei, ob ein Asbestkontakt des Versicherten beim
Reinigungsvorgang nach dem Brand vom 8. Juni 1974 vorstellbar sei und, ob die
neben dem Ofen liegenden Fausthandschuhe Asbest enthalten hÃ¤tten. Der
SachverstÃ¤ndige hat in seinem Gutachten vom 30. Juni 2017 dazu ausgefÃ¼hrt,
Unterlagen Ã¼ber die GlÃ¼hplattenherde aus den 50er Jahren lÃ¤gen nicht mehr
vor. Aus technischer Sicht erscheine eine Verwendung von Asbest zur
WÃ¤rmedÃ¤mmung eines Backraums in einem GlÃ¼hplattenherd der 1950er Jahre
weniger wahrscheinlich als die Verwendung von Mineralwollen. Sollte die
Backofenklappe zur Abdichtung eine Asbestkordel enthalten haben, was eine
typische Verwendung gewesen sei, so hÃ¤tte es bei der vom Versicherten
beschriebenen Art der Reinigung (mit Spachtel) zu einer kurzfristigen
Asbestexposition kommen kÃ¶nnen. Die Verwendung von Fausthandschuhen aus
Asbest, die hier bei einem BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis angegeben worden seien,
seien als Hitzeschutz aus technischer Sicht nicht geboten gewesen. Keiner der zu
den Handschuhen befragten Zeugen sowie der Versicherte hÃ¤tten auf ein
besonders schweres Gewicht der verwendeten Handschuhe hingewiesen; dies sei
aber eine sehr auffÃ¤llige Eigenschaft von Asbesthandschuhen. Eine mÃ¶gliche
andere bisher nicht genannte Quelle der Exposition kÃ¶nnten Asbestplatten zum
Abstellen von heiÃ�en GegenstÃ¤nden sein; dies sei noch konkret zu erfragen.

Der Senat hat in einem ErÃ¶rterungstermin vom 17. Juli 2018 die Beteiligten
angehÃ¶rt und sodann den PrÃ¤ventionsdienst der Beklagten beauftragt, zu den
von Dr. EX. genannten weiteren mÃ¶glichen Quellen der Exposition (Verwendung
von Asbestplatten zum Aufstellen heiÃ�er TÃ¶pfe und Verbau von Asbestdichtungen
im Backofen/Herd) zu ermitteln. Die Beklagte hat sodann zwei Stellungnahmen des
BK-Beauftragten JX. vom 24. August 2018 und vom 19. Oktober 2018 vorgelegt, der
nach erneuter Befragung der Zeugen AX., BX. und GX. der Auffassung ist, der
Nachweis eines Kontaktes des Versicherten mit Asbest sei nicht erbracht.
Hinsichtlich des Inhalts dieser Stellungnahmen im Einzelnen wird auf Bl. 255 â��
257 sowie Bl. 265 â�� 270 der Gerichtsakte verwiesen.

Sodann hat der Senat im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 28. Juni 2022
Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen BX. und GX. Hinsichtlich des Inhalts
der Aussagen wird auf die Sitzungsniederschrift von diesem Termin in der
Gerichtsakte Bezug genommen.
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Wegen weiterer Einzelheiten zum Sach- und Streitstand sowie zum Vorbringen der
Beteiligten im Ã�brigen wird auf die Gerichtsakte (Band I und II) sowie auf die
Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen, die zum Verfahren beigezogen
worden ist.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg. Das erstinstanzliche Urteil ist
zutreffend und der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 7. Mai 2013 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25. April 2014 nicht zu beanstanden. Die
KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf die Feststellung, dass bei ihrem Ehemann, dem
verstorbenen Versicherten, eine BK nach Nr. 4105 der Anlage 1 zur BKV vorgelegen
hat.

Die kombinierte Anfechtungs- und Feststellungsklage der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig.
Die KlÃ¤gerin ist Sonderrechtsnachfolgerin (Â§Â§ 59 Satz 2, 56 Abs. 1
Sozialgesetzbuch â�� Allgemeiner Teil â�� SGB I) ihres wÃ¤hrend des
Klageverfahrens verstorbenen Ehemannes, mit dem sie zum Todeszeitpunkt in
einem gemeinsamen Haushalt gelebt hat und von dem sie zu diesem Zeitpunkt
wesentlich unterhalten wurde. Die KlÃ¤gerin hat ein berechtigtes Interesse an der
von ihr begehrten Feststellung gemÃ¤Ã� Â§ 55 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG),
da ihr ggf. AnsprÃ¼che auf Geldleistungen zustehen kÃ¶nnen (vgl. im einzelnen
dazu Urteil des erkennenden Senats vom 30. November 2021 â�� L 3 U 165/17 â��
juris sowie BSG, Urteil vom 16. MÃ¤rz 2021 â�� B 2 U 17/19 R â�� juris).

In der Sache ist das Begehren der KlÃ¤gerin auf Feststellung einer BK nach Nr. 4105
unbegrÃ¼ndet.

Berufskrankheiten sind nach Â§ 9 Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch â��
Gesetzliche Unfallversicherung â�� (SGB VII) Krankheiten, die die Bundesregierung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als Berufskrankheiten
bezeichnet und die Versicherte infolge einer den Versicherungsschutz nach Â§Â§ 2, 
3 oder 6 SGB VII begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit erleiden. In der Anlage 1 zur BKV ist
unter Nr. 4105 ein durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells (der
Pleura) als Berufskrankheit bezeichnet.Â 

Voraussetzung fÃ¼r die Feststellung jeder Erkrankung als Berufskrankheit ist
zunÃ¤chst, dass die versicherte TÃ¤tigkeit, die schÃ¤digenden Einwirkungen sowie
die Erkrankung im Sinne des Vollbeweises nachgewiesen sind. Eine absolute
Sicherheit ist bei der Feststellung des Sachverhalts dabei nicht zu erzielen.
Erforderlich ist aber eine an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit, wonach kein
vernÃ¼nftiger Mensch mehr am Vorliegen vorgenannter Tatbestandsmerkmale
zweifelt (BSGE 6, 144; Keller in Meyer-Ladewig, SGG, 13. Auflage, Â§ 128 Rdnr. 3b
m.w.N.). Der Grad der Wahrscheinlichkeit muss so hoch sein, dass alle UmstÃ¤nde
des Einzelfalles nach vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung des Gesamtergebnisses des
Verfahrens und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sind, die volle
richterliche Ã�berzeugung hiervon zu begrÃ¼nden (BSGE 45, 285, 287; 61, 127,
128). Zur Anerkennung einer Berufskrankheit muss zudem ein doppelter
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ursÃ¤chlicher Zusammenhang bejaht werden. Die gesundheitsgefÃ¤hrdende
schÃ¤digende Einwirkung muss ursÃ¤chlich auf die versicherte TÃ¤tigkeit
zurÃ¼ckzufÃ¼hren sein (sog. EinwirkungskausalitÃ¤t) und diese Einwirkung muss
die als Berufskrankheit zur Anerkennung gestellte Krankheit verursacht haben
(haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t). Als BeweismaÃ�stab genÃ¼gt fÃ¼r die
ursÃ¤chlichen ZusammenhÃ¤nge statt des Vollbeweises die hinreichende
Wahrscheinlichkeit, d. h. bei vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung aller fÃ¼r und gegen den
Zusammenhang sprechenden UmstÃ¤nde mÃ¼ssen die fÃ¼r den Zusammenhang
sprechenden ErwÃ¤gungen so stark Ã¼berwiegen, dass die dagegensprechenden
billigerweise fÃ¼r die Bildung und Rechtfertigung der richterlichen Ã�berzeugung
auÃ�er Betracht bleiben kÃ¶nnen (BSG in SozR Nr. 20 zu Â§ 542 RVO a. F.). Der
Ursachenzusammenhang ist jedoch nicht schon dann wahrscheinlich, wenn er nicht
auszuschlieÃ�en oder nur mÃ¶glich ist (BSGE 60, 58, 59).

Die nach BK Nr. 4105 vorausgesetzte Listenerkrankung, ein Mesotheliom der Pleura,
ist nach den Arztbriefen und Befundberichten der UniversitÃ¤tsklinik GÃ¶ttingen
von Oktober bis Dezember 2012 im Vollbeweis gesichert. Hingegen lÃ¤sst sich die
gesundheitsschÃ¤digende Einwirkung durch Asbest wÃ¤hrend der nach Â§ 2 Abs. 1
Nr. 1 bzw. Nr. 2 SGB VII versicherten Ausbildungs- und BeschÃ¤ftigungszeiten des
Versicherten als Koch in den Jahren von 1973 bis 2012 nicht zur vollen richterlichen
Ã�berzeugung begrÃ¼nden.

Wie das Sozialgericht zutreffend ausgefÃ¼hrt hat, ist bei der BK Nr. 4105 die
haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t nicht an ein DosismaÃ� gekoppelt. Konkrete
Hinweise, ab welchem AusmaÃ� bei einer beruflichen Asbestexposition die
Voraussetzung zur Anerkennung eines Mesothelioms als BK Nr. 4105 gegeben ist,
bestehen nicht. Deshalb muss sehr sorgfÃ¤ltig jedes VersicherungsverhÃ¤ltnis auf
eine auch nur geringfÃ¼gige Asbestexposition geprÃ¼ft werden (vgl. die
â��Falkensteiner Empfehlungâ�� in: Mehrtens/Brandenburg, BKV, Stand: MÃ¤rz
2022, M 4105 5.4, S. 10; SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und
Berufskrankheit, 9. Auflage 2017, S. 1163). Eine entsprechend sorgfÃ¤ltige
PrÃ¼fung unter AusschÃ¶pfung aller ErmittlungsmÃ¶glichkeiten ist in diesem
Verfahren erfolgt.

Nach dieser PrÃ¼fung ist ein konkreter beruflicher, wenn auch nur geringfÃ¼giger,
Kontakt des Versicherten mit Asbest an seinen ArbeitsplÃ¤tzen nicht zweifelsfrei
gesichert.

Dabei ist zunÃ¤chst festzustellen, dass der Versicherte als Koch bzw.
Auszubildender in der KÃ¼che bei der Ã¼blichen Nutzung der KÃ¼chengerÃ¤te
(Herd, Ofen) wÃ¤hrend seines Berufslebens nicht mit Asbest in BerÃ¼hrung
kommen konnte. Die beiden im Verfahren dazu gehÃ¶rten technischen
SachverstÃ¤ndigen und sowie der sachverstÃ¤ndige Zeuge GX. stimmen darin
Ã¼berein, dass das KÃ¼chenpersonal bei der Ã¼blichen Nutzung und Reinigung
von KÃ¼chengerÃ¤ten nicht gegenÃ¼ber Asbest exponiert gewesen ist, selbst
wenn dieses Material in den GerÃ¤ten verbaut worden ist bzw. wÃ¤re. Nach
Dipl.-Ing. FX. ist eine solche Exposition nur bei der Herstellung der Ã�fen, ihrer
Montage oder deren Abriss denkbar. FÃ¼r die Annahme, dass es keine solche
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Exposition des Personals der Gastronomiebetriebe bei Ã¼blicher Nutzung gab,
spricht auch, dass im BK-Report 1/2013 Faserjahre (Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung â�� DGUV), der den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand zu einer Asbestexposition wiedergibt, im Kapitel 7.4 (Berufe und
TÃ¤tigkeiten) Gastronomiebetriebe und KÃ¼chen nicht genannt sind.Â 

Der Versicherte (und seine Rechtsnachfolgerin) haben wÃ¤hrend des gesamten
Verfahrens im Hinblick auf die Exposition vor allem ein einmaliges besonderes
Ereignis im Jahr 1974 verantwortlich gemacht, einen Schwefelbrand im Hotel D., bei
dem der Versicherte nach seinem Vortrag u. a. den damals verwendeten Gasofen
mechanisch mit einem Spachtel vom RuÃ� reinigen musste, wobei nach seinem
Vortrag Asbest freigesetzt worden ist. Nach der persÃ¶nlichen AnhÃ¶rung des
Zeugen BX. durch den Senat ist indes schon zweifelhaft, ob der Versicherte eine
solche Reinigung entsprechend seinen Angaben Ã¼berhaupt vorgenommen hat.
Der Zeuge BX., war zum Zeitpunkt des Schwefelbrandes ebenso wie der
verstorbene Versicherte Auszubildender in dem â��altenâ�� Hotel D. und in
derselben KÃ¼che und an denselben Ã�fen tÃ¤tig. Er kann sich zwar noch an das
Brandereignis erinnern, indes nur beschrÃ¤nkt auf das dem Hotel angegliederte
Casino. Auch wenn der Zeuge, wie er angibt, an dem Tag des Brandes selbst nicht
im Betrieb gewesen ist, so ist doch davon auszugehen, dass er durch Beobachtung
oder wenigstens durch ErzÃ¤hlungen der Ã¼brigen Kollegen auch nach seiner
RÃ¼ckkehr in den Betrieb, nach seinen Angaben ein bis zwei Tage nach dem
Ereignis, mitbekommen hÃ¤tte, dass auch die HotelkÃ¼che und die
KÃ¼chengerÃ¤te durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen waren. Genau das
verneint der Zeuge aber und trÃ¤gt zudem vor, KÃ¼chenbetrieb, Hotelbetrieb und
Restaurantbetrieb seien nach dem Brand im Casino weitergegangen, nur das Casino
und die dort vorhandenen GerÃ¤te seien beschÃ¤digt und nicht mehr nutzbar
gewesen. UnabhÃ¤ngig davon, dass der Vortrag des Versicherten zum Ereignis
selbst nicht bewiesen ist, steht fÃ¼r den Senat ebenso wie fÃ¼r das Sozialgericht
nicht zur vollen Ã�berzeugung fest, dass das seinerzeit in der KÃ¼che des Hotel D.
verwendete KÃ¼chengerÃ¤t wie vom Versicherten behauptet bzw. vermutet
Ã¼berhaupt Asbest enthalten hat, und zwar weder als Isoliermaterial beim
GehÃ¤use noch zur Abdichtung der Backofenklappe. An genau welchem Ofen
(Marke/Hersteller) der Versicherte wÃ¤hrend seiner Ausbildungszeit gearbeitet hat,
konnte vorliegend nicht mehr ermittelt werden, wie der BK-Beauftragte Dipl.-Ing. JX.
in seinen Stellungnahmen vom 19. Oktober 2018 und vom 20. Februar 2013 nach
umfangreichen Recherchen nachvollziehbar unter Hinweis auf AuskÃ¼nfte der
Firma V., Hersteller fÃ¼r GroÃ�-KÃ¼chengerÃ¤te, dargelegt hat.
Produktionsunterlagen sowie Informationen Ã¼ber verbaute Materialien aus dem
entsprechenden Zeitraum liegen nach den Angaben dieser Firma nicht vor. Das im
Hotel D. verwendete KÃ¼chengerÃ¤t konnte von den Zeugen GX. und CX.,
Mitarbeiter der Firma V., auf Grund der Angaben des Versicherten und seiner
Ausbildungskollegen AX. und BX. aber seiner Art nach als sog. GlÃ¼hplattenherd
aus den 1950er Jahren identifiziert werden (s. Stellungnahme Arbeitsexposition des
TAD vom 23. April 2014). Bei seiner Befragung durch den TAD hat der Zeuge CX.,
der im Vertrieb Ladenbau und Messebau der Firma V. tÃ¤tig war, mitgeteilt, er gehe
davon aus, dass bei den Ã�fen auch asbesthaltige Materialien verwendet wurden,
verweise aber diesbezÃ¼glich auf den Zeugen GX. Dieser Zeuge, Leiter des
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Bereichs Technische Auftragsabwicklung, gab gegenÃ¼ber dem TAD bei seiner
ersten Befragung an (Stellungnahme Arbeitsplatzexposition des TAD vom 23. April
2014), er habe einen engen Kontakt zur Fertigung gehabt, Asbest sei schon ab den
1950er Jahren nicht mehr eingebaut worden, dafÃ¼r sei Gesteinswolle genommen
worden, Asbest hÃ¤tte auch keinen guten Isolationswert gehabt. Der Senat konnte
sich bei der persÃ¶nlichen Vernehmung dieses Zeugen von dessen Sachverstand
und dessen Kenntnissen Ã¼ber die seinerzeit in der HotelkÃ¼che eingebauten
KÃ¼chengerÃ¤te Ã¼berzeugen. Er schildert glaubhaft, dass der von ihm
identifizierte gasbetriebene GlÃ¼hplattenherd eine Lebensdauer von 25 bis 30
Jahren hatte und dass der Herd in der Zeit, als er selbst seine TÃ¤tigkeit bei der
Firma V. im Jahr 1977 begann, weiterhin verbaut bzw. eingesetzt wurde. Der Aufbau
des in der HotelkÃ¼che eingebauten KÃ¼chengerÃ¤tes, nÃ¤mlich ein mit Gas
betriebener GlÃ¼hplattenherd, mit hochwÃ¤rmebestÃ¤ndigem Unterteil aus
Schamott und darunter befindlichem Backofen, sowie die in dem GerÃ¤t
verwendeten Materialien werden von dem Zeugen GX. prÃ¤zise beschrieben.
Nachvollziehbar stellt der Zeuge dar, dass in dem gesamten GerÃ¤t Dichtungen aus
Asbest weder erforderlich waren noch verwandt wurden. Die Rahmen des Herdes
und des Backofens als Unterteil seien aus emailliertem Blatt gefertigt (Edelstahl sei
erst in den 1980er Jahren verbaut worden). Bei der GlÃ¼hplatte des Herdes habe es
sich um eine Stahlplatte gehandelt, die bÃ¼ndig in den Rahmen eingesetzt worden
sei mit einer Stange als Abstandhalter an der Vorderfront zum Schutz vor
Verbrennungen. Die unter dem Herd zur Isolierung eingefÃ¼gten Schamottsteine
seien extra fÃ¼r diesen Zweck angefertigte Steine gewesen, die daher nicht verfugt
werden mussten und waren. Auch die BackofentÃ¼r sei so konstruiert gewesen,
dass sie genau in den Rahmen hineingepasst habe; auch hier seien Abdichtungen
nicht erforderlich gewesen und seinerzeit auch nicht erfolgt. Entsprechend seinen
Angaben bei dem BK-Beauftragten Weis hat der Zeuge bei der Vernehmung durch
den Senat ausgefÃ¼hrt, die Isolierung des Backofens sei durch eine Ummantelung
mit Steinwolle erfolgt, die mit Blech verkleidet gewesen sei. Die Gesteinswolle habe
seine Firma von der Firma KX. bezogen, er selbst habe sich intensiv mit dem
Material befasst. Die Gesteinswolle habe aus flÃ¼ssigem Gestein bestanden, Asbest
sei in der Masse nicht enthalten gewesen.Â 

Die Angaben des sachverstÃ¤ndigen Zeugen GX., wonach Asbest bei dieser
Ofengeneration bzw. diesem KÃ¼chengerÃ¤t aus den 1950er nicht zur Isolierung
bzw. Abdichtung verwendet wurde, wird durch die anderslautende Stellungnahme
des Dipl-Ing. FX. nicht in Frage gestellt. Der technische SachverstÃ¤ndige FX.
konnte ebenso wie der spÃ¤ter im Berufungsverfahren gehÃ¶rte technische
SachverstÃ¤ndige EX., IFA, mangels belastbarer Unterlagen nur EinschÃ¤tzungen
abgeben, was Dr. EX. in seiner Stellungnahme, anders als Dipl.-Ing. FX., auch
offengelegt hat. Beide SachverstÃ¤ndige kennen die KÃ¼chengerÃ¤te nicht wie der
Zeuge GX. aus eigener Anschauung. Dr. EX., IFA, hat in seiner Stellungnahme im
Berufungsverfahren vom 30. Juni 2017 die Angaben des Zeugen GX. im Hinblick auf
die um den Backraum verbaute Isolierung/DÃ¤mmung auch fÃ¼r plausibel erachtet.
Schon aus technischer Sicht ist nach Dr. EX. die Verwendung von Asbest zur
WÃ¤rmedÃ¤mmung eines Backraums in einem GlÃ¼hplattenherd der 1950er Jahre
weniger wahrscheinlich als die Verwendung von Mineralwollen (Stellungnahme vom
30. Juni 2017); gÃ¼nstig herzustellende effektive DÃ¤mmwollen hÃ¤tten in den
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1950er Jahren auch bereits zur VerfÃ¼gung gestanden. Wie Dipl.-Ing FX. hÃ¤lt aber
auch der SachverstÃ¤ndige Dr. EX. die Verwendung einer Asbestkordel als
Abdichtung um die Backofenklappe durchaus fÃ¼r typisch bei den betreffenden
Ã�fen. Durch die von dem Versicherten beschriebene Art der Reinigung mit
Spachtel sei â�� so Dr. EX. â�� eine kurzfristige Asbestexposition denkbar.
Abgesehen davon, dass Dr. EX. nur eine MÃ¶glichkeit beschreibt, hat der Zeuge GX.
bei seiner Vernehmung durch den Senat dazu nachvollziehbar ausgefÃ¼hrt, dass
sich solche Asbestkordeln zwar durchaus an Befeuerungsklappen von kohle- und
holzbeheizten Herden befunden habe, nicht aber an dem hier in der KÃ¼che des
Hotel D. verbauten GerÃ¤t, das mit Gas beheizt wurde. Stimmig dazu ist auch die
Kritik des BK-Beauftragten JX. (Stellungnahme vom 19. Oktober 2018), dass
Dipl.-Ing. FX. bei seinen Angaben von Ã�fen ausgegangen sei, welche weder der
Ofenart noch des Ofentyps oder der OfengrÃ¶Ã�e entsprachen, welche im
KÃ¼chenbereich eingesetzt wurden. In der durch den Senat veranlassten Befragung
durch den BK-Beauftragten Dipl.-Ing. JX. (Stellungnahme Arbeitsplatzexposition vom
24. August 2018), hat der Zeuge zudem ausgefÃ¼hrt, selbst wenn man rein
â��theoretischâ�� davon ausgehen wÃ¼rde, dass bei dem KÃ¼chengerÃ¤t
zwischen der BackofentÃ¼r und der Backmuffel eine asbesthaltige Dichtung
verwendet wurde, so seien solche Dichtungen mit einem Metallgewebe versehen
gewesen, so dass die Asbestschnur sich nicht habe auflÃ¶sen und somit nicht
Asbest habe freigeben kÃ¶nnen.

Die Angaben des fachkundigen Zeugen GX. sind fÃ¼r den Senat insgesamt
nachvollziehbar und sprechen dafÃ¼r, dass Asbest bei den betreffenden Herden
weder zur Isolierung des Backraums noch zur Abdichtung der Backofenklappe
verwendet oder verbaut wurde. Mit seinen Angaben im Termin vor dem Senat, dass
es â��denkbarâ�� sei, dass Reparaturen bei den bruchanfÃ¤lligen Schamottsteinen
mittels einer Asbestmasse erfolgt sind, beschreibt der Zeuge nur die hypothetische
MÃ¶glichkeit einer Asbestquelle. Im Ergebnis lÃ¤sst sich jedenfalls nach den
umfangreichen Ermittlungen im Verfahren weder positiv feststellen, dass
asbesthaltige Materialien bei der Art der im Hotel D. benutzten GerÃ¤te
(GlÃ¼hplattenherd/Backofen) verbaut wurden, noch, dass das von dem
Versicherten geschilderte Ereignis so stattgefunden hat, wie er es beschrieben hat.
Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt die Darlegungs- und Beweislast fÃ¼r die Tatsachen, aus denen
sie ihren Anspruch herleitet.

Auch bezÃ¼glich der anderen im Verfahren diskutierten mÃ¶glichen Quellen einer
Asbestexposition ist der Vollbeweis eines Kontaktes des Versicherten nicht
erbracht.Â 

Die von dem Versicherten behauptete Verwendung von Asbesthandschuhen in der
KÃ¼che des Hotel D. lÃ¤sst sich nicht verifizieren. Der Versicherte selbst hat im
Termin vor dem Sozialgericht am 9. Dezember 2014 die als Hitzeschutz zur
VerfÃ¼gung gestellten Handschuhe im Detail beschrieben (â��weiÃ�lich/gelbliche
FÃ¤rbung mit Silbersteppâ��); auch seine damaligen Ausbildungskollegen, die
Zeugen AX. und BX., haben bei ihren beiden Befragungen durch den BK-
Beauftragten JX. detailliert Handschuhe zum Hitzeschutz beschrieben
(Stellungnahme Arbeitsplatzexposition vom 23. April 2014, Zeuge BX.: â��helle
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gesteppte Handschuhe, Ã¤hnlich wie Leinen, ein bisschen beige-farbe mit Fasern
drinâ�¦â��; Zeuge AX.: â��silbern und wie ein Morgenmantel gestepptâ��; s. auch
Stellungnahme Arbeitsplatzexposition vom 24. August 2018). Alle beschriebenen
Merkmale (Farbe, Brandflecken, Aussehen wie Leinen, gesteppte Gewebe, Volumen)
sprechen indes nach den Ã¼berzeugenden und Ã¼bereinstimmenden
Feststellungen der SachverstÃ¤ndigen Dipl.-Ing. FX. und Dr. EX., IFA, sowie auch
nach der Beschreibung von Asbesthandschuhen durch den Zeugen GX. nicht
dafÃ¼r, dass es sich bei den beschriebenen Handschuhen um Asbesthandschuhe
gehandelt hat. Dr. EX. hat zudem darauf hingewiesen, dass Asbesthandschuhe
besonders schwer gewesen seien, im Mittel 3 bis 5mal so viel wiegen wÃ¼rden wie
andere textile Handschuhe. Sowohl der Versicherte als auch die Zeugen haben
diese sehr auffÃ¤llige Eigenschaft von sich aus aber gar nicht erwÃ¤hnt. Der Zeuge
BX. hat erst auf die gezielte Nachfrage des ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin
im Termin vor dem Senat beschrieben, die Handschuhe seien â��recht
gewichtigâ�� gewesen. Gegen die Verwendung von Asbesthandschuhen in der
HotelkÃ¼che spricht vor allem auch, dass das Tragen solcher Handschuhe nach
Dipl.-Ing. FX. und dem Zeugen GX. in KÃ¼chen nicht Ã¼blich war; denn sie waren
dort unpraktisch, taugten nach dem Zeugen GX. nicht fÃ¼r Arbeiten am Herd, und
waren bei den dort gegebenen Temperaturbereichen auch nicht erforderlich.
Asbesthandschuhe wurden vielmehr im Hochtemperaturbereich (z.B. bei Arbeiten
an HochÃ¶fen) eingesetzt. Dies lÃ¤sst sich auch dem BK-Report 1/2013 entnehmen
(s. dort Seite 96). Die Tatsache, dass der Einsatz von Asbest-Handschuhen im
Einzelfall entgegen jeder fachlichen Grundlage nach Dipl.-Ing FX. und dem Zeugen
GX. nicht auszuschlieÃ�en ist, erfÃ¼llt nicht die Anforderungen an den Vollbeweis
ihrer Verwendung und einer entsprechenden Exposition des Versicherten.

SchlieÃ�lich ist auch nicht der Nachweis erbracht, dass in den KÃ¼chen, in denen
der Versicherte tÃ¤tig gewesen ist, zum Abstellen heiÃ�er GegenstÃ¤nde (z. B. von
TÃ¶pfen) Asbestplatten (Asbestzement oder gepresste Asbestgewebe) verwendet
worden. Der Senat ist dieser von Dipl.-Ing. FX. und Dr. EX. aufgezeigten mÃ¶glichen
Expositionsquelle nachgegangen. Bei ihrer Befragung durch den BK-Beauftragten
JX. gaben die beiden Zeugen AX. und BX., die beide in derselben KÃ¼che des Hotel
D. wie der Versicherte tÃ¤tig gewesen sind, indes unterschiedliche Materialien zum
Absetzen von TÃ¶pfen an. Nach Erinnerung des Zeugen AX. waren Asbestplatten in
Gebrauch; nach Erinnerung des Zeugen BX. wurden die TÃ¶pfe auf Ablaufgitter
oder Fliesen abgestellt und darunter Billigholz gelegt oder auf Metallgitter bzw.
Drahtgeflechte, so dass ringsum eine BelÃ¼ftung bestand; an Asbestunterlagen
konnte sich der Zeuge BX. nicht erinnern. Seine damaligen Angaben hat der Zeuge
bei seiner Vernehmung durch den Senat noch einmal bestÃ¤tigt. Bewiesen ist bei
diesen sich widersprechenden Aussagen der Gebrauch von Asbestplatten in der
KÃ¼che des Hotel D. nicht. Weitere Ermittlungen bei den anderen Arbeitgebern des
KlÃ¤gers oder deren Nachfolgern sind dazu nicht mÃ¶glich; diesbezÃ¼gliche
Anfragen der Beklagten bezÃ¼glich eines beruflichen Kontaktes mit Asbest sind
erfolglos geblieben; die entsprechenden Arbeitgeber bzw. ihre Nachfolger konnten
aufgrund der lange zurÃ¼ckliegenden BeschÃ¤ftigungszeiten des Versicherten und
des zwischenzeitlich stattgefundenen Personal- und Leitungswechsels keine
AuskÃ¼nfte mehr erteilen bzw. haben die Verwendung von Materialien aus Asbest
an den ArbeitsplÃ¤tzen des Versicherten verneint.
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Der Nachweis der Exposition konnte somit auch nach den weiteren Ermittlungen im
Berufungsverfahren nicht erbracht werden; das Sozialgericht hat in seinen
GrÃ¼nden im Ã�brigen auch zu Recht darauf hingewiesen, dass vorliegend auch ein
Kontakt im privaten Bereich mÃ¶glich ist.

Dem von der KlÃ¤gerin in der mÃ¼ndlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag, zu
ermitteln, ob die Mineralwolle, die nach der Aussage des Zeugen GX. fÃ¼r die
GlÃ¼hplattenherde bzw. BackÃ¶fen als Isoliermaterial verwandt worden ist,
Asbestfasern enthalten hat, brauchte der Senat nicht nachkommen. Dabei kann
dahinstehen, ob es sich hierbei nur um eine Beweisanregung handelt oder um einen
formalen Beweisantrag. Jedenfalls musste sich der Senat â�� ausgehend von seiner
Rechtsauffassung â�� durch den Antrag nicht zu einer weiteren
SachverhaltsaufklÃ¤rung gedrÃ¤ngt sehen; er war nicht objektiv gehalten, den
Sachverhalt in dem von dem Antrag erfassten Grund weiter aufzuklÃ¤ren (vgl. dazu
BSG, Beschluss vom 30. Januar 2020 â�� B 2 U 152/19 B â�� juris Rn. 9). Das
Gericht muss von allen ErmittlungsmÃ¶glichkeiten, die vernÃ¼nftigerweise zur
VerfÃ¼gung stehen, Gebrauch machen (BSGE 30, 192, 205). Von einer
Beweisaufnahme darf es aber ausnahmsweise absehen bzw. einen Beweisantrag
ablehnen, wenn es auf die ungeklÃ¤rte Tatsache nicht ankommt, wenn sie also als
wahr unterstellt werden kann, wenn das Beweismittel vÃ¶llig ungeeignet oder
unerreichbar ist, wenn die behauptete Tatsache oder ihr Fehlen bereits erwiesen
oder wenn die Beweiserhebung wegen Offenkundigkeit Ã¼berflÃ¼ssig ist (BSG,
Beschluss vom 30. Januar 2020 a. a. O.; Schmidt in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer,
SGG, 13. Auflage 2020, Â§ 103 Rn.8 m. w. N. aus der Rspr.). Unterstellt man hier,
dass die nach dem Zeugen GX. von der Firma KX. gelieferte Gesteinswolle
(entgegen den Angaben des Zeugen) Asbestfasern enthalten hat, so wÃ¤re damit
nicht erwiesen, dass der Versicherte gegenÃ¼ber diesen Fasern exponiert gewesen
ist. Wie oben ausgefÃ¼hrt, kam er bei Ã¼blicher Nutzung oder Reinigung des
KÃ¼chengerÃ¤tes gar nicht in Kontakt mit Asbest. Der von dem Versicherten
geschilderte Sonderfall der Reinigung des Ofens mit einem Spachtel nach dem
Schwefelbrand im Casino ist unter BerÃ¼cksichtigung der Aussage des Zeugen BX.
nicht erwiesen. Zudem wÃ¤re der Versicherte auch bei der von ihm geschilderten
Art der Reinigung mit dem Spachtel gar nicht mit der Gesteinswolle in BerÃ¼hrung
gekommen, da diese nach den glaubhaften Angaben des SachverstÃ¤ndigen GX.
mit Blech verkleidet gewesen ist. Die gewÃ¼nschten Ermittlungen hÃ¤tten somit
keine Relevanz fÃ¼r den Ausgang des Verfahrens.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Die
KlÃ¤gerin hat das Klageverfahren ihres verstorbenen Ehemannes auf Feststellung
eines Versicherungsfalls zulÃ¤ssig fortgefÃ¼hrt, um anschlieÃ�end auf sie als
Sonderrechtsnachfolgerin im Sinne des Â§ 56 SGB I Ã¼bergegangene AnsprÃ¼che
auf laufende Geldleistungen geltend zu machen. Sie klagt damit in der Eigenschaft
als kostenprivilegierte Sonderrechtsnachfolgerin im Sinne des Â§ 183 SGG (vgl.
BSG, Urteil vom 6. MÃ¤rz 2021 â�� B 2 U 17/19 R â�� juris Rn. 44; Urteil des
erkennenden Senats vom 30. November 2021 â�� L 3 U 165/17 â�� juris). Â 

Die Entscheidung Ã¼ber die Nichtzulassung der Revision beruht auf Â§ 160 Abs. 2
SGG.
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https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%20152/19%20B
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2030,%20192
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%20152/19%20B
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/56.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/183.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2017/19%20R
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
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